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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 27. Juni 2019 und am 22. Juli 2021 folgende Beschlüsse ge-
fasst (Drucksache 16/6300 Abschnitt II und Drucksache 17/439 Abschnitt II):

I. Die Landesregierung zu ersuchen, 

  dem Landtag zu Gutachten und Beratungsleistungen der Landesregierung im 
zweijährigen Turnus, erstmals für 2019 und 2020, bis jeweils zum 30. April des 
auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres zu berichten und sich dabei inhalt-
lich an dem Beschluss des Landtags vom 12. April 2018 (Drucksache 16/3698 
Abschnitt II Ziffern 1 bis 6) zu orientieren.

  (Der Beschluss des Landtags vom 12. April 2018 (Drucksache 16/3698 Ab-
schnitt II Ziffern 1 bis 6) lautete wie folgt: 

 Die Landesregierung zu ersuchen, 

 1.  die Anzahl und das finanzielle Volumen externer Beratungsleistungen zu 
reduzieren;

 2.  insbesondere in Aufgabenbereichen mit Stellenzuwächsen in den Staats-
haushaltsplänen 2017 und 2018/2019 die Eigenerledigung deutlich auszu-
weiten;

 3.  innerhalb der Landesverwaltung vorhandenes spezifisches Fachwissen res-
sortübergreifend stärker zu nutzen und Möglichkeiten einer weiteren Bünde-
lung von Kompetenzen in geeigneten Behörden zu prüfen;

 4.  den Dienststellen über ein elektronisch unterstütztes Verfahren die Möglich-
keit zu geben, sich über entsprechende Kompetenzen bei anderen Dienst-
stellen zu informieren;

Mitteilung
der Landesregierung 
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hier:  Gutachten und Beratungsleistungen der Landesregierung
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 5.  externe Beratungsleistungen im Sinne der mit dem Rechnungshof abge-
stimmten Begriffsdefinition im Haushaltsmanagementsystem des Landes 
eindeutig zu dokumentieren;

 6.  die in den Jahren 2017 und 2018 vergebenen Beratungsleistungen auf Basis 
der mit dem Rechnungshof abgestimmten Begriffsdefinition aufzulisten und 
sich dabei an der Darstellung in der Drucksache 16/3256 zu orientieren.)

II. Die Landesregierung zu ersuchen,

 1.  die Anzahl und das finanzielle Volumen externer Beratungsleistungen zu 
reduzieren;

 2.  im nächsten turnusmäßigen Bericht die in den Jahren 2021 und 2022 ver-
gebenen Beratungsleistungen auf Basis der mit dem Rechnungshof abge-
stimmten Begriffsdefinition aufzulisten und über Maßnahmen der Ressorts 
zu berichten, die im Hinblick auf Abschnitt II Ziffer 1 ergriffen wurden.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 28. April 2023 berichtet das Staatsministerium wie folgt:

1.   die Anzahl und das finanzielle Volumen externer Beratungsleistungen zu redu-
zieren;

Die Landesregierung ist bestrebt, externe Beratungsleistungen in Anzahl und fi-
nanziellem Volumen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und ak-
tualisiert diese laufend entlang der Bedarfe. In allen Fällen, in denen eine Eigen-
erledigung möglich ist, soll auf externe Beratungsleistungen verzichtet werden. 
Die für alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen in der Landesverwaltung ver-
bindlichen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung (VwV-Haushaltsvollzug) weisen in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung explizit auf diese beiden Vorgaben hin. Ergänzend ist zur Verwaltungs-
vorschrift der Landesregierung für die Vergabe öffentlichen Aufträge (VwV Be-
schaffung) vom 24. Juli 2018 ein Prüfraster für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
beigefügt. In dieser Arbeitshilfe ist festgehalten, dass bei der Begründung der 
Notwendigkeit der Auftragsvergabe auch die Einbeziehung in Frage kommender 
anderer Ressorts substantiiert zu prüfen ist. Die Auftragsvergabe an Externe kann 
und muss ggfs. dann in Betracht kommen, wenn die Aufgabenerledigung zwin-
gend ist und durch eigenes Personal nicht oder nicht in der notwendigen fachspe-
zifischen Qualität in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist. Die externen 
Beratungsleistungen dienen folglich der Sicherstellung einer sach- und zeitge-
rechten sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Der Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit ist ebenfalls in der oben genannten Arbeitshilfe angemessen zu prüfen.

Die Anzahl externer Beratungsleistungen hat sich gemäß der bei den Ressorts 
durchgeführten Abfrage für die Jahre 2021 und 2022 gegenüber dem letzten Be-
richt vom 30. April 2021, der die Jahre 2019 und 2020 umfasste, um rund 10 Pro-
zent erhöht. Das finanzielle Volumen schwankte von Jahr zu Jahr. Vergleicht man 
daher die Jahre 2021 und 2022 mit den Jahren 2019 und 2020, so erhöhten sich 
die Ausgaben für Beratungsleistungen insgesamt um etwa 50 Prozent.
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Tabelle:  Externe Beratungsleistungen, die in den Jahren 2019 bis 2022 durch die 
Landesverwaltung Baden-Württemberg vergeben wurden

Gleichzeitig sorgten singuläre Ereignisse und insbesondere die Coronapandemie 
für teilweise starke Schwankungen bei den Ressorts. So kann das im Vergleich 
zum letzten Bericht höhere finanzielle Volumen beispielsweise beim Sozialminis-
terium zu einem großen Teil auf die Coronapandemie zurückgeführt werden. Auf-
grund der damit verbundenen sehr hohen personellen Auslastung sowie der Kom-
plexität und häufig zeitkritischen Umsetzung von Krisenmaßnahmen, zum Bei-
spiel von Vergabeverfahren im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung, 
musste vermehrt auf externe Gutachten und Beratungsleistungen zurückgegriffen 
werden. Diese Situation ist mit den Umständen im normalen Haushaltsvollzug in-
soweit nicht vergleichbar.

Insgesamt haben die starken Schwankungen bei Anzahl und Volumen von Be-
ratungsleistungen vielfältige Ursachen. Ihre Inanspruchnahme diente der Prozess-
beschleunigung, der Rechtsicherheit und in diesem Sinne der Vermeidung von 
Rechtsstreitigkeiten. Des Weiteren ermöglichten sie die Sicherstellung einer sach- 
und zeitgerechten sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die gemeldeten Be-
ratungsleistungen wurden in den Fällen in Anspruch genommen, in denen die 
Aufgabenerledigung durch eigenes Personal nicht oder nicht in der notwendigen 
fachspezifischen Qualität und in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich war. 
Dies trifft insbesondere auf externe Expertise in einem Spezialgebiet zu, deren In-
anspruchnahme angesichts des zwingenden Handlungsbedarf unumgänglich war. 

2.  im nächsten turnusmäßigen Bericht die in den Jahren 2021 und 2022 vergebe-
nen Beratungsleistungen auf Basis der mit dem Rechnungshof abgestimmten 
Begriffsdefinition aufzulisten und über Maßnahmen der Ressorts zu berichten, 
die im Hinblick auf Abschnitt II Ziffer 1 ergriffen wurden.

Die Ministerien weisen ihre einzelnen Organisationseinheiten und nachgeordne-
ten Behörden explizit auf die Vorgaben der VwV-Haushaltsvollzug zu den Bera-
tungsleistungen hin. Somit sind alle Facheinheiten angehalten, vor jeder Beauftra-
gung im Einzelfall die Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit sowie Alternativen 
durch die in der Landesverwaltung vorhandenen Kompetenzen kritisch zu prüfen. 
Einer möglichen Auftragsvergabe wird hierdurch regelmäßig ein Prüflauf bezüg-
lich Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit vorangeschaltet. 

Die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen ergeben sich aus der beige-
fügten Anlage.
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